
Bad Aussee, am 
 
  

Absender:        Eingangsstempel:  
       
 
Name:  ……………………………….. 
 
 
Straße: ……………………………….. 
 
 
PLZ/Ort: ……………………………….. 
 
 
Mobil:  ………………………………..    Genehmigungsvermerk: 
 
 
Mail:   ……………………………….. 
 
 
 

 
 An die 
Stadtgemeinde Bad Aussee 
Bauabteilung 

Hauptstraße 48 
8990 Bad Aussee  
 
 

Meldepflichtiges Vorhaben 

Gemäß § 21 des Stmk. Baugesetzes 1995 teile/n ich/wir mit, dass ich/wir beabsichtige/n, 

auf dem Grundstück Nr.  ......................... , Grundbuch  ......... ........................................... 

ein/eine …….. ........................................................................  zu errichten. 
 
Einen Ausführungsplan lege/n ich/wir zu Ihrer Einsichtnahme bei. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

……………………………. 
Unterschrift Antragsteller 

 
 

Beilagen:        Skizzen (Grundriss, Schnitt und Lageplan)  
  
 

Anmerkung der Bauabteilung: 

 
0 Genehmigung des Wassermeisters (03622 836 22 541)  
    Datum:                                                                 Unterschrift:   
 
0 Genehmigung des Wasserverbandes (03622 836 22 603)  
    Datum:                                                                 Unterschrift: 
 
 
HINWEIS: Grundsätzlich ergeht die Empfehlung Hausanschlussleitungen des Fäkalkanals und der 
Wasserleitung nicht zu überbauen, sondern eine Umlegung des betroffenen Stranges in Erwägung zu 
ziehen. Sollte trotzdem der Fäkalkanal bzw. die Wasserleitung überbaut werden, liegen sämtliche 
Haftungen und Kosten für etwaige Prüferschwernisse, Erneuerungsarbeiten und/oder 
Störungsbehebungen beim Liegenschaftseigentümer. 


